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Erwägungen

E. 3
Ausgangsgemäss sind die Verfahrenskosten in Anwendung von Art. 48 GebV SchKG auf
Fr. 300.– festzusetzen und gestützt auf Art. 106 Abs. 1 ZPO dem Gesuchsgegner
aufzuerlegen. Dem Gesuchsteller ist mangels wesentlicher Umtriebe für das
Beschwerdeverfahren keine Entschädigung zuzusprechen. Es wird erkannt:
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